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Beilage Nr. 13.

Ergänzungen
zu dem am 9. Juni 1881 angenommenen

Réglemente
für die Generalversammlungen des „Verbandes der schweizerischen

geographischen Gesellschaften".

Angenommen in der Sitzung vom 27. Oktober 1881.

Art. 5. Der Vorort bat die Pflicht im Einverständnisse mit den
Gesellschaften hervorragende Reisende zu Vorträgen in der Schweiz
einzuladen.

Art. 6. Jede der den Verband bildenden Gesellschaften, wird,
soweit möglieb, die Aufmerksamkeit der übrigen Gesellschaften auf
neue Werke und Erzeugnisse der Kartographie und der geographischen

Wissenschaften im Allgemeinen lenken, wenn sie Grund hat
anzunehmen, dass denselben solche Werke und Erzeugnisse nicht
zur Kenntniss gekommen sind.
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